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der Abgeordneten Dipl;Ing. Riegler 
und Genossen 
an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend.Lebensmittelgesetz 1975 

Gemäß § 81 Abs. 3lit. a Lebensmittelgesetz 1975 sind die 
Verordnungen hinsichtlich Konservantien, Farbstoffen, Anti
oxydantien, Geruchs-·und Geschmacksstoffen einschließlich 
der Lösungsmittel, hinsichtlich der Emulgatoren, Stabilisatoren 
und Verdickungsmittel, künstlicher Süßstoffe, Vitamine, 
Enzym-Präparate, hinsichtlich der allgemein als .zulässig· 
geltenden Zusatzstoffe sowie der sonstigen Zusatzstoffe 

. bis 'spätestens 30. Juni 1978 zu erlassen. 

Verordnungs entwürfe hinsichtlich Farbstoffe und hinsichtlich 
Emulgatoren, Stabilisatoren und Verdickungs- und Geliermittel 
wurden erst im Oktober 1978 dem allgemeinen Begutachtungs
verfahren zugeleitet. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz folgende 

A n fra g e : 

1) Welche Vero'rdnungen wurden auf Grund der derzeit geltenden 
Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes erlassen? 
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2) Welche Verordnungen sind noch ausständig? 

3) Ist beabsichtigt, die Bestimmung des § 81 Abs. 3 lit.a 
Lebensmittelgesetz 1975 hinsichtlich der Frist zu ändern? 

4) Wenn ja, welche Gründe sind dafür bestimmend? 

5) Wenn nein, welche Rechtsgrundlage gibt es, diesbezügliche 
Verordnungen nach dem 30. Juni 1978 zu erlassen? 

6) Welche Stellungnahme hat der Verfassungsdienst des 
Bundeskanzleramtes dazu abgegeben? 
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